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Aufgabenstellung

Die Gemeinde Großrinderfeld plant am westlichen Ortsausgangsbereich die Aufstellung des
Bebauungsplans „Beund / Zündmantel“ zur Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets und einer
Sondergebietsfläche Einzelhandel.

Das Bebauungsplangebiet befindet sich beidseits der Landesstraße L578. Nordöstlich des Plangebietes
befindet sich ein Mischgebiet.

Es sind die im Plangebiet zu erwartenden Verkehrslärmimmissionen sowie die Immissionen der
umliegenden relevanten gewerblichen Nutzungen zu ermitteln und zu bewerten.

Zudem ist im Rahmen einer Machbarkeitsuntersuchung die schalltechnische Verträglichkeit des geplanten
Einzelhandelsmarktes mit den bestehenden und neu geplanten Wohnnutzungen zu prüfen und die
Ergebnisse sind anhand der TA Lärm und der DIN 18005 zu bewerten.

Bei Überschreitung der zulässigen Immissionen sind Hinweise zu möglichen Schallschutzmaßnahmen zu
geben.
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Unterlagen

Nr. Dokument/Quelle Bezeichnung/Beschreibung

/1/ Gemeinde Großrinderfeld Vorentwurf Bebauungsplan „Beund / Zündmantel“,
Stand: 28.11.2022

/2/ Holes Vertrieb,
Großrinderfeld

Betriebsbeschreibung, erhalten per Email am 11.04.2023

/3/ Netto Marken-Discount
Stiftung & Co. KG,
Tuningen

Betriebsbeschreibung, Datenblatt Verflüssiger, erhalten per
Email zuletzt am 16.03.2023
Lageplan Bauvorhaben Neubau eines Nettomarktes in
Großrinderfeld, Stand: 06.04.2020

/4/ Straßenverkehrszentrale
Baden-Württemberg

Bundesweite Straßenverkehrszählung 2015, eigene Datenabfrage

/5/ DIN 18005-1, 2002-07

Beiblatt 1 zu DIN 18005
Teil 1, 1987-05

Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise
für die Planung
Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche
Planung

/6/ 16. BImSchV, 1990-06
zuletzt geändert 2020-11

Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV)

/7/ TA Lärm, 1998-08
geändert 2017-06

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm)

/8/ RLS-19, 2019
mit Korrekturen 2020-02

Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen

/9/ DIN ISO 9613-2, 1999-10
und Entwurf 1997-09

Akustik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien,
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren

/10/ Bayerisches Landesamt für
Umwelt, Augsburg

Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage August 2007

/11/ Hessisches Landesamt für
Umwelt und Geologie

Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen
durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren,
Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten
sowie weiterer typischer Geräusche von Verbrauchermärkten,
Heft 3, 2005

/12/ Hessische Landesanstalt
für Umwelt

Technischer Bericht zur Untersuchung der LKW- und
Ladegeräusche auf Betriebsgeländen von Frachtzentren,
Auslieferungslagern und Speditionen, Heft 192, 1995

/13/ Diplomarbeit FH Stuttgart
Wintersemester 1999/2000

Untersuchung der Geräuschemissionen von dieselgetriebenen
Staplern im praktischen Betrieb, Mark Ströhle, 7. Januar 2000

/14/ Wölfel Engineering,
Höchberg

„IMMI“ Release 20230317,
Programm zur Schallimmissionsprognose, geprüft auf
Konformität
gemäß den QSI-Formblättern zu VDI 2714: 1988-01,
VDI 2720 Blatt1:1997-03, DIN ISO 9613-2:1999-10,
Schall 03:1990/2015, RLS-90:1990
und gemäß TEST-20 der BAST für RLS-19:2019
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Örtliche Situation, Anforderungen des Schallimmissionsschutzes

Das Bebauungsplangebiet liegt am westlichen Ortsrand von Großrinderfeld, beidseits der Landesstraße
L578. Nordöstlich des Plangebietes, nordwestlich der Landesstraße befinden sich Mischgebietsflächen. Im
südlichen Bereich der MI-Flächen, auf der Flurnummer 18896/3, befindet sich ein Versandhandel. Die
weiteren MI-Grundstücke sind mit Wohnhäusern bebaut. Südöstlich der Landesstraße liegen
Wohnnutzungen sowie eine Tankstelle. Die Immissionen durch die Tankstelle sind für das
Bebauungsplangebiet nicht relevant, da die Tankstelle schon durch nähere (Wohn-) Nutzungen und ein
Seniorenheim eingeschränkt ist. Südöstlich an das Plangebiet angrenzend befindet sich ein Allgemeines
Wohngebiet (WA). Nördlich und westlich grenzen landwirtschaftliche Flächen an das Plangebiet.

Im Entwurf des Bebauungsplans sind entlang der Landesstraße die Wohnbauflächen mit WA III
gekennzeichnet, dahinter befinden sich WA I-Flächen und im östlichen Bereich (im Nahbereich der MI-
Flächen) stellt der Bebauungsplan WA II dar. Die Gebiete (WA I – WA III) unterscheiden sich im
zulässigen Maß der baulichen Nutzung.

Im südwestlichen Bereich stellt der Bebauungsplan eine Sondergebietsfläche (SO) Einzelhandel dar.

Die Anforderungen an den Lärmschutz in der Bauleitplanung werden für die Praxis durch die
DIN 18005-1 /5/ konkretisiert.

In der DIN 18005-1 sind die in der folgenden Tabelle genannten Orientierungswerte (OW) für Verkehrs-
und Gewerbelärmimmissionen in WA-Gebieten festgelegt:

Beurteilungszeitraum OW / dB(A)
Tag (06:00 - 22:00 Uhr) 55
Nacht (22:00 - 06:00 Uhr) Verkehr 45

Gewerbe 40

Bei Sondergebieten richtet sich der Schutzanspruch nach der Art der Nutzung. Im SO-Gebiet Einzelhandel
ist im Allgemeinen keine zu schützende Nutzung zu erwarten.

Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr / Gewerbe) sollen
dabei jeweils für sich mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden.

Verkehrslärm

Zur Bewertung der Verkehrslärmimmissionen im Plangebiet werden zusätzlich zu den OW der
DIN 18005-1 die Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV /6/ für WA- und MI-Gebiete aufgezeigt:

Beurteilungszeitraum
IGW / dB(A)

WA MI
tags 06:00 - 22:00 Uhr 59 64
nachts 22:00 - 6:00 Uhr 49 54

Die 16. BImSchV ist für den Bau oder die wesentliche Änderung von öffentlichen Straßen maßgebend,
ihre IGW können jedoch im Rahmen der Abwägung zur Bewertung gesunder Wohnverhältnisse
herangezogen werden.
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Gewerbelärm

Die genannten Orientierungswerte für Gewerbelärm sind identisch mit den Immissionsrichtwerten der TA
Lärm /7/, welche gemäß Rechtsprechung auch im Rahmen der Bauleitplanung bindend sind. Sie gelten für
die Summe aller einwirkenden Gewerbelärmimmissionen.

Bei der Ermittlung der Beurteilungspegel ist nach Nr. 6.5 der TA-Lärm für Immissionsorte in
Wohngebieten (WR und WA) die besondere Störwirkung von Geräuschen in Zeiten erhöhter
Empfindlichkeit durch einen Zuschlag von 6 dB zu berücksichtigen. Der Zuschlag von 6 dB entspricht
energetisch dem Faktor 4 und wird als Erhöhung von Vorgangszahlen bzw. Betriebszeiten bei der
Ermittlung der Schallemissionen berücksichtigt. Diese Ruhezeiten sind:

an Werktagen 06:00 - 07:00 Uhr, 20:00 - 22:00 Uhr

an Sonn- und Feiertagen 06:00 - 09:00 Uhr, 13:00 - 15:00 Uhr, 20:00 - 22:00 Uhr

Der Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit bei Immissionsorten in Wohngebieten wird
separat ermittelt (ȹLRZ) und geht in die Beurteilungsvariante Tag ein. Während der Nacht ist die lauteste
Stunde maßgebend.

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen den Immissionsrichtwert am Tage um nicht mehr als 30 dB
und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB überschreiten.

Gemäß TA Lärm, Nr. 7.4, sind Geräusche des An- und Abfahrverkehrs auf öffentlichen Verkehrswegen
bis zu einer Entfernung von 500 m zu berücksichtigen. Ggf. hat der Anlagenbetreiber für Immissionsorte
außerhalb von Industrie- und Gewerbegebieten organisatorische Maßnahmen zur Lärmminderung zu
treffen, wenn diese Geräuscheinwirkungen:

- den Beurteilungspegel für Verkehrsgeräusche um mindestens 3 dB erhöhen
- keine Vermischung mit dem übrigen Straßenverkehr erfolgt ist
- und die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV erstmals oder weitergehend überschritten

               werden.

Die Bewertung der Geräusche durch den An- und Abfahrtsverkehr des Einzelhandelsmarktes auf
öffentlichen Verkehrswegen erfolgt unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus dem Kapitel 4,
Verkehrslärm und der zu erwartenden Anzahl an Fahrzeugen durch den Einzelhandelsmarkt gemäß
Kapitel 5.1.2 im Kapitel 6, Bewertung.
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Verkehrslärm

4.1 Angaben zum Verkehr, Schallemissionen

Die Berechnung des Straßenverkehrs wird nach der RLS-19 /8/ durchgeführt.

Zum Verkehr auf der Landesstraße L578 liegen Angaben der Straßenverkehrszentrale Baden-
Württemberg aus der Zählung 2015 /4/ vor. Die Werte der stündlichen Verkehrsstärken M werden aus der
Zählung entnommen und zur Berücksichtigung des allgemeinen Verkehrszuwachses in der Berechnung
um einen Prognosezuschlag von 20 % erhöht.

Da keine Angaben zu den Anteilen an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 (Lkw > 3,5 t und Busse -
p1) und der Fahrzeuggruppe Lkw2 (Lkw > 3,5 t mit Anhänger, Sattel-Kfz und Motorräder - p2) vorhanden
sind, werden die Einzelwerte aus p gemäß Tabelle 2 der RLS-19 ermittelt.

Zählung 2015 Prognose
DTV Kfz/24h 3220 (3864)

M Tag/Nacht Kfz/h 188 / 26 226 / 31
p Tag/Nacht % 4,8 / 0 --
p1 Tag/Nacht % 1,8 / 0 2 / 0
p2 Tag/Nacht % 3,0 / 0 3 / 0

pKrad Tag/Nacht % -- --

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt innerorts 50 km/h und außerorts 100 km/h. Das Ortsschild
soll auf Höhe der südwestlichen Plangebietsgrenze versetzt werden. Als Straßenoberfläche wird
Splittmastixasphalt mit den entsprechenden Korrekturwerten angesetzt.

Die Topografie des Geländes wird auf Grundlage von frei zugänglichen Höheninformationen
(opentopomap) beachtet.

4.2 Berechnung der Schallimmissionen, Beurteilungspegel

Die vom Verkehr auf der L578 im Plangebiet zu erwartenden Schallimmissionen werden mit dem
Programm IMMI /14/ gemäß RLS-19 ermittelt und dargestellt.

Die Ergebnisse der flächenhaften Berechnungen bei freier Schallausbreitung in der Berechnungsebene
3,0 m und 5,8 m ü. GOK sind auf den Seiten B-2 bis B-5 für die Beurteilungszeiträume Tag und Nacht
dokumentiert. Die Ergebnisse der Einzelpunktberechnung an den gewählten Immissionsorten sind auf der
Seite B-6 dokumentiert.
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Die im Plangebiet zu erwartenden Beurteilungspegel (innerhalb der Baugrenzen), abgelesen in der im
Allgemeinen ungünstigsten Berechnungsebene 5,8 m ü. GOK betragen (Beurteilungspegel aufgerundet,
Überschreitungen der OW fett):

Gebiet

Beurteilungspegel

dB(A)

OW
WA

dB(A)

IGW/
WA

dB(A)

IGW
MI

dB(A)
Tag Nacht Tag / Nacht Tag / Nacht Tag / Nacht

WA I 47 - 60 38 - 50

55 / 45 59 /49 64 /54
WA II 49 - 56 39 - 47

WA III 56 - 61 47 - 51

SO Gebiet 52 - 60 42 - 51

Sowohl im Tages- als auch im Nachtzeitraum werden die WA-OW der DIN 18005-1 für Verkehrslärm-
immissionen im Nahbereich der Landesstraße auf den Wohngebietsflächen überschritten. Die
Überschreitungen betreffen tags im Wesentlichen die Grundstücke in der ersten Baureihe. Im
Nachtzeitraum wird der WA-OW in der gesamten ersten Baureihe und geringfügig auch in der zweiten
Baureihe überschritten.

Im SO-Gebiet wird tags ein Pegel von 60 dB(A) eingehalten, welcher dem Orientierungswert für
Verkehrslärmimmissionen in Mischgebieten entspricht. Im Nachtzeitraum ist hier keine zu schützende
Nutzung zu erwarten. Die Beurteilungspegel sind nur informativ aufgezeigt.

Mit der Berechnung der Immissionen gemäß der RLS-19 entspricht die Qualität der Ergebnisse dem
Standard der Prognose für Verkehrslärmberechnungen.
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Gewerbelärm

5.1 Angaben zu den Nutzungen, Schallemissionen

5.1.1 Versandhandel

Auf dem sich nordöstlich des Bebauungsplangebietes befindlichen Grundstück mit der Flurnummer
18896/3, Brunntaler Straße 1 befindet sich der Versandhandel „Holes Vertrieb“.

Gemäß Betreiberangaben /2/ sind die Arbeits- und Betriebszeiten des Betriebs von 08:00 Uhr bis
16:00 Uhr und es ist mit maximal 10 Kunden pro Tag zu rechnen. Lieferungen finden mit bis zu 2
Fahrzeugen (Lkw oder Kleintransporter) pro Tag statt. Die Verladungen erfolgen mit einem
Elektrostapler. Angaben zu den Laufzeiten des Staplers liegen nicht vor. Aus dem Gebäude ist mit keiner
relevanten Schallabstrahlung zu rechnen.

Die geräuschrelevanten Vorgänge sind:

- Pkw Parkverkehr der Kunden

- Lieferverkehr

- Betrieb eines Elektrostaplers

Für den Parkverkehr der Kunden werden 10 Pkw und für den Lieferverkehr 1 Lkw und 2 Kleintransporter
mit je 2 Parkbewegungen pro Tag berücksichtigt. Für die Verladungen und Materialbewegungen auf dem
Grundstück wird der Betrieb eines Elektrostaplers für die Dauer von 1 Stunde pro Tag angesetzt.

Die Pkw-Parkbewegungen werden im Modell nordöstlich des Gebäudes und die Lkw und Trapo
südöstlich des Gebäudes modelliert. Die Emissionen des Staplers werden verteilt um das Gebäude
berücksichtigt.

Parkverkehr nach Parkplatzlärmstudie /10/

LW,r = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10 lg (B · N)
LW0 = Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung

je Stunde auf einem P+R Parkplatz = 63,0 dB(A)
KPA = Zuschlag für die Parkplatzart

Pkw  Besucher- und Mitarbeiterparkplätze = 0,0 dB
Trapo  Kleintransporter, gewählt = 6,0 dB

Lkw  Abstellplätze für Lastkraftwagen = 14,0 dB
KI = Zuschlag für das Taktmaximalpegelverfahren

Pkw  Besucher- und Mitarbeiterparkplätze = 4,0 dB
Trapo  Kleintransporter, gewählt = 4,0 dB

Lkw  Abstellplätze für Lastkraftwagen = 3,0 dB
KD = Pegelerhöhung infolge des Durchfahrverkehrs

2,5 lg (f Ā B - 9), für f Ā B > 10
KStrO = Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen

asphaltierte Fahrgassen = 0,0 dB
B Ā N = Parkbewegungen je Stunde im Beurteilungszeitraum

Tag 10 Pkw 10 lg (10 Ā 2 / 16) = 1,0 dB
2 Trapos 10 lg (2 Ā 2 / 16) = -6,0 dB
1 Lkw 10 lg (1 Ā 2 / 16) = -9,0 dB

Pkw Tag LW,r  = 63,0 + 0,0 + 4,0 + 0,0 + 1,0 = 68,0 dB(A)
Trapo LW,r  = 63,0 + 6,0 + 4,0 + 0,0 – 6,0 = 67,0 dB(A)

Lkw LW,r  = 63,0 + 14,0 + 3,0 + 0,0 – 9,0 = 71,0 dB(A)



Berichtsnummer

Y0369.011.01.001
Datum

18.04.2023
Seite

10

Betrieb Stapler nach Diplomarbeit /13/

Lw,r = LW + KI + 10 lg (T / Tr)

LW = zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für den Betrieb
eines Staplers mit Elektromotor = 93,0 dB(A)

KI = Zuschlag für Impulshaltigkeit
Verladen, Gabelschlagen, gewählt = 5,0 dB

T = Betriebszeit 1 Stunde 10 lg (1) = 0,0 dB

Tr = Beurteilungszeitraum Tag 16 Stunden 10 lg (1 / 16) = -12,0 dB

Stapler  Tag LW,r  = 93,0 + 5,0 + 0,0 – 12,0 = 86,0 dB(A)

Spitzenpegel

Mögliche Spitzenpegelereignisse durch die Fahr- und Parkbewegungen von Fahrzeugen oder bei
Verladungen sind im Tageszeitraum als unkritisch zu bewerten. Im Nachtzeitraum findet kein Betrieb
statt.

5.1.2 Einzelhandelsmarkt

Auf der SO-Fläche im südwestlichen Bereich des Bebauungsplans soll ein Netto-Markt mit einer
Verkaufsraumfläche von 1000 qm² und einem Backshop entstehen. Im Rahmen von Voruntersuchungen
soll die schalltechnische Verträglichkeit des geplanten Einzelhandelsmarktes mit der neu geplanten und
bestehenden Wohnbebauung geprüft werden.

Die Eingangsdaten für die Berechnungen basieren auf der (teilweise noch unvollständigen)
Betriebsbeschreibung und auf Erfahrungswerten zu vergleichbaren Anlagen. Die Emissionsansätze
werden nach anerkannten Studien, Veröffentlichungen und Erfahrungswerten getroffen.

Es sollen die maximal zulässigen gesetzlichen Öffnungszeiten des Netto-Marktes und des Backshops von
06:00 bis 22:00 Uhr untersucht werden.

Das Marktgebäude ist im nordöstlichen Bereich des Grundstückes vorgesehen, die 70 Pkw-Stellplätze sind
im südwestlichen Bereich angeordnet. Der Eingang befindet sich an der Westfassade im nördlichen
Gebäudebereich. Die Zu- und Abfahrt zum Markt erfolgt von Nordwesten über die Landesstraße. Der
Anlieferbereich befindet sich an der Südostfassade des Marktes.

Die geräuschrelevanten Vorgänge sind:

- Pkw Parkverkehr der Mitarbeiter und Kunden

- Ein- und Ausstapeln der Einkaufswägen

- Lieferverkehr, Verladungen

- Betrieb technischer Aggregate

Aus den Innenräumen des Marktes (Verkaufsraum, Lagerflächen) sind keine relevanten Schallemissionen
zu erwarten. Ob und wo Abfallcontainer bzw. ein Papierpresscontainer aufgestellt werden sollen ist
derzeit nicht bekannt. Die Aufstellorte und der Betrieb sind im Rahmen der Genehmigungsplanung
schalltechnisch verträglich zu planen (evtl. im Gebäude).
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Parkverkehr Pkw

Der Pkw-Parkplatz liegt südwestlich des Marktgebäudes und verfügt über ca. 70 Stellplätze. Die
Fahrwege werden als asphaltiert angenommen. Die Schallemissionen des Pkw-Parkverkehrs werden nach
der Parkplatzlärmstudie, /8/ Kap. 8.2 ermittelt. Die Nettoverkaufsfläche beträgt 1000 m².

Mit den Anhaltswerten der Parkplatzlärmstudie /10/ für Verbrauchermärkte ergeben sich:

B Ā N = 1000 Ā 0,10  =  100 Parkbewegungen je Stunde, und bezogen auf 16 h  =  1600 Pkw je Tag

Der Parkverkehr der Mitarbeiter tags ist mit diesem Ansatz abgedeckt. Es wird von einer gleichmäßigen
Verteilung der Parkvorgänge über den Tageszeitraum ausgegangen.

Parkverkehr der Mitarbeiter und Kunden kann auch vor 06:00 Uhr und nach 22:00 Uhr stattfinden.
Es werden 10 Pkw mit 1 Parkbewegung zur lautesten Nachtstunde berücksichtigt.

Parkverkehr Pkw nach Parkplatzlärmstudie /8/ Kap. 8.2.1 (zusammengefasstes Verfahren)

Lw,r = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10 lg (B · N)
LW0 = Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung

je Stunde auf einem P+R Parkplatz = 63,0 dB(A)
KPA = Zuschlag für die Parkplatzart

Einkaufszentrum, Standardwagen auf Asphalt = 3,0 dB
KI = Zuschlag für das Taktmaximalpegelverfahren

Einkaufszentrum, Standardwagen auf Asphalt = 4,0 dB
KD = Pegelerhöhung, Durchfahr- und Parksuchverkehr

2,5 lg (f Ā B – 9) für f Ā B > 10, f = 0,07
 B = 1000 2,5 lg (0,07 Ā 1000 – 9) = 4,6 dB

KStrO = Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche
Asphalt = 0,0 dB

B Ā N = Parkbewegungen je Stunde im Beurteilungszeitraum
 N: Bewegungshäufigkeit
 B: Bezugsgröße

Tag 10 lg (1000 Ā0,1 ) = 20,0 dB
æ LRZ 10 lg ((13Ā 1 + 3 Ā 4) / 16) = 1,9 dB

 Nacht 10 lg (10  Ā1) = 10,0 dB
Pkw  Tag LW,r  = 63,0 + 3,0 + 4,0 + 4,6 + 0,0 + 20,0 + 1,9 = 96,5 dB(A)

 Nacht LW,r  = 63,0 + 3,0 + 4,0 + 4,6 + 0,0 + 10,0 = 84,6 dB(A)

Einkaufswagen

Es ist ein Sammelplatz für Einkaufswägen auf dem Parkplatz geplant. Auf der sicheren Seite liegend
werden Standard-Einkaufswägen (EKW) angesetzt. In der Regel kommen dabei Metallkörbe zum Einsatz.
Pro Kunde (Pkw) wird die Nutzung eines Einkaufswagens berücksichtigt. Es wird die gleichmäßige
Verteilung der Vorgänge über den Tageszeitraum berücksichtigt.

Ein- und Ausstapeln der Einkaufswägen nach Studie Heft 3 /11/ Tab. 8

LW,r = LWA,1h + 10 lg (n) + 10 lg (1h / Tr)
LWA,1h = zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für ein Ereignis je

Stunde (Ein- oder Ausstapeln)
Einkaufswagen mit Metallkorb = 72,0 dB(A)

n  Anzahl Vorgänge, 1 Wagen je Pkw
1600 Wägen, Ein- und Ausstapeln10 lg (1600 Ā 2) = 35,1 dB

Tr Tag 16 Stunden 10 lg (1 / 16) = - 12,0 dB
æ LRZ 10 lg ((13Ā 1 + 3 Ā 4) / 16) = 1,9 dB

EKW  Tag LW,r  = 72,0 + 35,1 – 12,0 + 1,9 = 97,0 dB(A)
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Lieferverkehr, Verladungen

Gemäß der Betriebsbeschreibung und zusätzlichen Betreiberangaben wird tags folgender Lieferverkehr
berücksichtigt:

- 2 Kleintransporter (Annahme: 1 Fahrzeug in der Ruhezeit)

- 4 Lkw, davon 1 Lkw mit fahrzeugeigenem Kühlaggregat (Annahme 1 Fahrzeug in der Ruhezeit)

- Verladung von 60 Paletten und 10 Rollcontainern pro Tag (Annahme je 50 % hiervon in der
Ruhezeit)

Die Verladezone befindet sich an der südöstlichen Fassade des Marktgebäudes. Die Zu- und Abfahrt
erfolgt über den Kundenparkplatz. Von dort werden die Lkw rückwärts zur Verladezone gestoßen.

Für die Kleintransporter werden Pkw-Parkvorgänge mit erhöhten Zuschlägen, z.B. für häufigeres
Türenschlagen und Anbringern von Verladehilfen, gewählt. Die Be- und Entladung der Kleintransporter
erfolgt in der Regel per Hand. Die Parkvorgänge werden ebenfalls im Bereich der Verladerampe
berücksichtigt.

Als Ansatz für die Verladungen wird die Verladung an der Außenrampe über die fahrzeugeigene
Bordwand (Rollcontainer) bzw. mit einem Kleinstapler über Überladebrücke (Paletten) angesetzt.

Teilemissionen aus den Parkvorgängen nach Parkplatzlärmstudie //10/ Kap. 8.2.2, getrenntes Verfahren

 Lw,r = LW0 + KPA + KI + 10 lg (B · N)

 LW0 = Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung
je Stunde auf einem P+R Parkplatz = 63,0 dB(A)

 KPA = Zuschlag für die Parkplatzart
Abstellplätze für Lastkraftwagen
Kleintransporter, gewählt

=
=

14,0
6,0

dB
dB

KI = Zuschlag für das Taktmaximalpegelverfahren
Abstellplätze für Lastkraftwagen
Kleintransporter, gewählt

=
=

3,0
4,0

dB
dB

 B Ā N = Parkbewegungen je Stunde im Beurteilungszeitraum
 Lkw  Tag 4 Lkw 10 lg ((4 Ā 2) / 16) = -3,0 dB

 æ LRZ 10 lg ((3 Ā 1 + 1 Ā 4) / 4) = 2,4 dB
 Trapo  Tag 2 Kleintransporter 10 lg (2 Ā 2 / 16) = -6,0 dB

æ LRZ 10 lg ((1 Ā 1 + 1 Ā 4) /
2)

= 4,0 dB
Lkw Tag LW,r = 63,0 + 14,0 + 3,0 – 3,0 + 2,4 = 79,4 dB(A)

Trapo. LW,r  = 63,0 + 6,0 + 4,0 - 6,0 + 4,0 = 71,0 dB(A)
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Fahrverkehr Lkw nach Studie Heft 3 /11/ Kap. 8.1.1

 L'w,r = L'WA,1h + KR + 10 lg (n) + 10 lg (1h / Tr)
L'WA,1h = zeitlich gemittelter Schalleistungspegel für 1 Lkw

pro Stunde auf einer Strecke von 1m
"leichter LKW" / Trapo, v=30 km/h
18,6 + 12,5 lg (30) + 10 lg (1) + 19 (aufgerundet)

=

=

63,0

57,0

dB(A)

dB(A)

KR = Zuschlag für besondere Fahrzustände
Lkw Rangieren, gewählt = 3,0 dB

 n = Anzahl der Fahrzeuge einer Leistungsklasse in der
Beurteilungszeit Tr

 Lkw  tags 4 Lkw 10 lg (4) = 6,0 dB
 æ LRZ 10 lg ((3 Ā 1 + 1 Ā 4) / 4) = 2,4 dB

 Trapo  tags 2 Trapos 10 lg (2) = 3,0 dB
æ LRZ 10 lg ((1 Ā 1 + 1 Ā 4) / 2) = 4,0 dB

Tr Beurteilungszeitraum Tag 16 Stunden 10 lg (1 / 16) = -12,0 dB
Lkw Tag L´W,r = 63,0 + 3,0 + 6,0 + 2,4 – 12,0 = 62,4 dB(A)

Trapo. L´W,r = 57,0 + 0,0 + 3,0 + 4,0 – 12,0 = 52,0 dB(A)

Lkw-Kühlaggregate

Für den Lkw, der Frischwaren anliefert, wird der Betrieb eines fahrzeugeigenen Kühlaggregates
berücksichtigt. Gemäß Parkplatzlärmstudie beträgt die Laufzeit eines Aggregates im Schnitt 15 Minuten
pro Stunde. Der Betrieb des Kühlaggregates wird auf der sicheren Seite liegend in der Ruhezeit
berücksichtigt.

Emissionen gemäß /8/, Kap. 6.1.2:

Tag LW,r = 97,0 + 10 lg (15 / (60 Ö 16)) +10 lg ((0 Ā 1 + 1 Ā 4)) = 85,0 dB(A)

Verladungen an der Rampe nach Speditionsstudie Heft 192 /12/ Kap. 5.3,

 Lw,r = LWAT,1h + 10 lg (n) + 10 lg (1h / Tr)
LWAT,1h = zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für

ein Ereignis je Stunde,
Verladung an Außenrampe über Überladebrücke, Kleinstapler = 75,0 dB(A)

 Verladung an Außenrampe über fahrzeugeigene
Ladebordwand, Rollcontainer = 78,0 dB(A)

 n = Vorgangszahl, je Verladung 2 Überfahrten
Paletten tags 60 Paletten 10 lg (60 Ā 2) = 20,8 dB

æ LRZ 10 lg ((30 Ā 1 + 30 Ā 4) / 60) = 4,0 dB
 Rollcont.  tags 10 Rollcont. 10 lg (10 Ā 2) = 13,0 dB

 æ LRZ 10 lg ((5 Ā 1 + 5 Ā 4)) / 10) = 4,0 dB
Tr  Beurteilungszeitraum Tag 16 Stunden 10 lg (1 / 16) = -12,0 dB

Paletten  Tag LW,r  = 75, 0 + 20,8 + 4,0 – 12,0  = 87,8 dB(A)
Rollcontainer  Tag LW,r  = 78, 0 + 13,0 + 4,0 – 12,0  = 83,0 dB(A)
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Technische Aggregate im Freien

Es ist ein Verflüssiger auf dem Dach des Marktgebäudes vorgesehen. Die Position wird im Bereich der
Anlieferung gewählt und die Emission gemäß des Herstellerdatenblatts berücksichtigt.

Das Gerät wird im Dauerbetrieb tags und nachts berücksichtigt. Der Ruhezeitenzuschlag ergibt sich zu:

æLRZ = 10 lg ((13 Ā 1 + 3 Ā 4) /16) = 1,9 dB

Verflüssiger  Tag LW =  70,0 + 1,9 = 71,9 dB(A)
 Nacht LW = 70,0 dB(A)

Spitzenpegel

Spitzenpegelereignisse können durch die Park- und Fahrbewegungen der Fahrzeuge oder bei den
Verladungen auftreten. Im Tageszeitraum sind Spitzenpegelereignisse aufgrund der Abstände zu den
maßgebenden Immissionsorten als unkritisch zu bewerten.

Die Parkplatzlärmstudie nennt für den Nachtzeitraum einen Mindestabstand von 34 m zwischen dem Rand
eines Pkw-Parkplatzes und nächstgelegenen Immissionsort im WA-Gebiet, bei dem nicht mit unzulässigen
Immissionen bei Nutzung der Stellplätze zu rechnen ist. Für Lkw beträgt der Mindestabstand 51 m.

Der Abstand der Ein-/Ausfahrt zu den gegenüberliegenden Wohnbauflächen beträgt 21 m. Der Abstand
der bestehenden Wohngebäude zum Verladebereich beträgt circa 20 m. Im Nachtzeitraum würde eine
Nutzung zu Überschreitungen führen, weshalb eine Nutzung (Park- oder Lieferverkehr) im Nachtzeitraum
nicht zulässig ist.

5.2 Berechnung der Schallimmissionen, Beurteilungspegel

Die infolge der zu Grunde gelegten Emissionen zu erwartenden Beurteilungspegel der Schallimmissionen
werden mit dem Programm IMMI /14/ auf der Basis der DIN ISO 9613-2 /9/ ermittelt und dokumentiert.
Die Topografie des Geländes wird auf Basis von frei zugänglichen Höheninformationen (opentopomap)
beachtet. Das geplante Marktgebäude (mit einer Höhe von 5,0 m) sowie das Betriebsgebäude des
Versandhandels mit einer pauschalen Höhe von 6,0 m ü. GOK) werden mit ihrer abschirmenden und ggf.
reflektierenden Wirkung beachtet und es wird bei ansonsten freier Schallausbreitung im Plangebiet
gerechnet.

Die Beurteilungspegel sind auf den Seiten B-8 und B-9 in Höhe 5,8 m ü. GOK flächenhaft farbgrafisch
dargestellt.

Die Ergebnisse der Einzelpunktberechnungen sind auf den Seiten B-10 bis B-12 tabellarisch
zusammengefasst.
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Die im Plangebiet und dem südöstlichen Wohngebiet zu erwartenden Beurteilungspegel in der
Berechnungsebene 5,8 m ü. GOK betragen (Überschreitungen der OW fett):

Immissionsort

Beurteilungspegel

dB(A)

OW / IRW
WA

dB(A)
Tag Nacht Tag / Nacht

IP Schießmauerstr. 34 1.OG 58 39

55 / 40

IP Schießmauerstr. 36 1.OG 58 42

IP WA I 39 … 56 23 …40

IP WA II 38 … 55 23 … 24

IP WA III 40 … 58 25 … 41

Die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm für WA-Gebiete werden tags im Plangebiet direkt nordwestlich
des Einzelhandelsmarktes und außerhalb des Plangebietes südöstlich des Einzelhandelsmarktes um bis zu
3 dB überschritten. An den weiteren Immissionsorten innerhalb und außerhalb des Plangebietes werden
die IRW tags eingehalten.

Die Einzelpunktberechnung zeigt, dass die Überschreitungen südlich des Marktes durch die Verladungen
und nördlich durch die Pkw-Parkbewegungen und die Geräusche durch die Nutzung der Einkaufswägen
verursacht.

Im Nachtzeitraum werden die WA-IRW an den IOs nordwestlich und südöstlich des Einzelhandelsmarktes
um bis zu 2 dB überschritten. Die Überschreitungen werden vom angesetzten Pkw-Parkverkehr
verursacht.

Unzulässige Überschreitungen durch Spitzenpegelereignisse tags sind nicht zu erwarten. Im
Nachtzeitraum würde eine Nutzung zu Überschreitungen des Spitzenpegelkriteriums führen.

Die Qualität der Ergebnisse entspricht dem Standard der detaillierten Prognose der TA Lärm mit A-
bewerteten Schallpegeln. Bei den angegebenen Beurteilungs- und Spitzenpegeln handelt es sich um
Mitwind-Mittelungspegel LAT (DW). Die Berechnungsansätze für die Geräuschquellen wurden auf der
Basis anerkannter Studien ermittelt. Die Genauigkeit der Ergebnisse ist durch die Eingangsdaten begrenzt.
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Bewertung

Verkehrslärm

Auf das Plangebiet wirken die Verkehrslärmimmissionen der Landesstraße L578 ein.

Die Orientierungswerte der DIN 18005 für Verkehrslärmimmissionen in WA-Gebieten werden in der
ersten Grundstücksreihe nördlich und südlich zur Landesstraße tags und nachts um bis zu 6 dB
überschritten.

In der zweiten Baureihe können die WA-OW tags weitgehend eingehalten werden. Im Nachtzeitraum
treten an den zur Landesstraße gelegenen Baugrenzen in zweiter Baureihe ebenfalls Überschreitungen auf.

Bei der Abwägung gesunder Wohnverhältnisse können die Immissionsgrenzwerte (IGW) der
16. BImSchV herangezogen werden, wobei i.d.R. die IGW für MI-Gebiete die Grenze der Abwägung
darstellen.

Die IGW für WA-Gebiete werden im Nahbereich der Straße tags und nachts geringfügig überschritten.
Die IGW für MI-Gebiete werden sowohl im Tages- als auch im Nachtzeitraum im gesamten Plangebiet
eingehalten, somit kann auch auf möglichen Außenwohnbereichen von gesunden Wohnverhältnissen
ausgegangen werden.

Aufgrund der ermittelten Überschreitungen sind Schallschutzmaßnahmen erforderlich.

Grundsätzlich stehen aktive Maßnahmen (z. B. Lärmschutzwand oder –wall) und/oder passive
Maßnahmen (z. B. Schalldämmung der Außenbauteile, Grundrissorientierung) zur Verfügung, wobei
aktiven Maßnahmen im Prinzip der Vorzug zu geben ist. Inwieweit aktive Maßnahmen umgesetzt werden
können, ist von der plangebenden Kommune im Verfahren abzuwägen. Je höher die ermittelte
Überschreitung der jeweils maßgeblichen OW und je empfindlicher die zu schützende Nutzung, desto
höher ist hierbei das Abwägungserfordernis.

Eine aktive Lärmschutzmaßnahme wäre beidseitig der Straße nötig und diese wäre aufgrund der teilweise
zulässigen mehrgeschossigen Bebauung nicht für alle Bereiche zielführend. Aus diesen städtebaulichen
Gründen und aufgrund der Höhe der Überschreitungen, welche im Großteil des Baugebietes in einem
Bereich Ò 5 dB liegen, gehen wir von einer Lösung der ermittelten Lärmkonflikte durch passive
Maßnahmen aus.

Für die Bereiche mit Überschreitungen ist der Schallimmissionsschutz durch passive Maßnahmen an den
Gebäuden sicherzustellen.

Der erforderliche bauliche Schallschutz gegen Außenlärm in schutzbedürftigen Räumen wird gemäß der
DIN 4109 gewährleistet, wenn die in der DIN 4109 genannten Anforderungen an die Luftschalldämmung
von Außenbauteilen in Abhängigkeit der „maßgeblichen Außenlärmpegel“ eingehalten werden.

Wir empfehlen im Nahbereich der Straße Fenster von Aufenthaltsräumen auf die schallabgewandte
Gebäudeseite zu orientieren. Hier kann im Allgemeinen von 5 dB geringeren Beurteilungspegeln
ausgegangen werden.

Gewerbelärm

Durch die umliegenden bestehenden gewerblichen Nutzungen ist im Plangebiet nicht mit
Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete zu rechnen.

Die durch die geräuschrelevanten Vorgänge des Versandhandels zu erwartenden Beurteilungspegel liegen
tags um 6 dB unter den WA-IRW. Im Nachtzeitraum findet keine Nutzung statt.

Wir gehen davon aus, dass die Geräuschimmissionen durch den Nachtbetrieb der Tankstelle sowie des
Abschleppdienstes bereits an dem Wohngebäude Hauptstraße 2A der zulässige Richtwert für
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Mischgebiete einhalten. Somit ist im Plangebiet aufgrund des Abstandes von einer Einhaltung der IRW
für WA-Gebiete auszugehen.

Im Rahmen einer Machbarkeitsuntersuchung wurde die schalltechnische Verträglichkeit des auf der
Sondergebietsfläche im Bebauungsplan vorgesehenen Einzelhandelsmarktes (im vorliegenden Fall Netto-
Markt) mit den neu geplanten und bestehenden zu schützenden Nutzungen geprüft.

Die Berechnungen zeigen, dass die durch die angesetzten geräuschrelevanten Vorgänge des Netto-Marktes
an den neu geplanten und bestehenden Allgemeinen Wohngebieten zu erwartenden Beurteilungspegel tags
die zulässigen IRW an den direkt nördlichen neu geplanten WA-Gebiet und dem bestehenden südlichen
WA-Gebiet außerhalb des Plangebietes um bis zu 3 dB überschreiten.

Auf den weiteren WA-Flächen des Bebauungsplangebietes werden die WA-IRW sicher eingehalten.

Die Überschreitungen werden an den nördlichen Immissionsorten durch den Pkw-Parkverkehr und die
Nutzung der Einkaufswägen bestimmt.

An den Wohnhäusern Schießmauerstr. 34 und 36 werden die Überschreitungen tags durch den
Lieferverkehr und die Verladungen verursacht.

Überschreitungen durch kurzzeitig auftretende Spitzenpegelereignisse sind tags nicht zu erwarten.

Im Nachtzeitraum führen die angesetzten Pkw-Parkbewegungen zu Überschreitungen der WA-IRW um
bis zu 2 dB. Ebenso sind Überschreitungen des Spitzenpegelkriteriums im Bereich der Einfahrt und bei
nächtlichen Lieferverkehr auch im Bereich der Verladezone zu erwarten.

Aufgrund der Überschreitungen sind Schallschutzmaßnahmen erforderlich. Im nördlichen Bereich können
die Immissionen durch die Nutzung von geräuscharmen Einkaufswägen, dem Einhausen der EKW-Box in
Richtung Wohnbebauung oder einer schalltechnisch günstigeren Anordnung der EKW-Box gelöst werden.

Im südlichen Bereich sollte eine abschirmende Maßnahme (Einhausung des Anlieferbereichs / Wand)
zwischen Wohnbebauung und Verladezone / Parkplatz geplant werden.

Eine Nutzung der Stellplätze sowie Lieferungen im Nachtzeitraum würden aufgrund der geringen
Abstände zu den nächsten IOs zu Überschreitungen der zulässigen Immissionen führen und sind ohne
umfassende Schallschutzmaßnahmen (Verlegung der Einfahrt/abschirmende Maßnahme) nicht zulässig.
Die Öffnungszeiten des Marktes sind so zu planen, dass die Kunden und Mitarbeiter die Stellplätze vor
22:00 Uhr verlassen haben bzw. nicht vor 06:00 Uhr auf das Gelände fahren.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Betrieb eines Einzelhandelsmarktes auf der vorgesehenen
SO-Fläche unter gewissen Voraussetzungen schalltechnisch möglich ist. Die genaue Auslegung von
Schallschutzmaßnahmen sollte im Rahmen des Genehmigungsverfahrens erfolgen, wenn detaillierte
Betreiberangaben vorliegen.

Zu- und Abfahrtsverkehr auf öffentlichen Straßen

Die Berechnungen in Kapitel 4 haben gezeigt, dass durch den öffentlichen Verkehr (mit den zu Grunde
gelegten 226 Fahrzeugen in der Stunde tags) die WA-IGW im Nahbereich der Straße bereits überschritten
werden. Jedoch ist durch die zusätzlichen 1600 Pkw pro Tag (100 Pkw in der Stunde, circa 40%
Erhöhung) durch den Einkaufsmarkt nicht mit einer Erhöhung der Beurteilungspegel um 3 dB zu rechnen.

Durch den Betreiber sind demnach für den Zu- und Abfahrtsverkehr nicht zwingend Maßnahmen zum
Schallschutz zu ergreifen.
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Formulierungsvorschläge für schalltechnische Festsetzungen:

Für die Festsetzung im Bebauungsplan schlagen wir folgende Formulierung vor:

Zum Schutz vor Verkehrslärm ist in den Bereichen mit Überschreitungen der Orientierungswerte der
DIN 18005 der Nachweis des baulichen Schallschutzes nach DIN 4109 zu erbringen. In den Bereichen mit
Verkehrslärmimmissionen von > 50 dB(A) nachts sind Schlafräume mit Lüftungseinrichtungen
auszustatten, die das resultierende Schalldämmmaß des Außenbauteils nicht wesentlich verringern und
eine ausreichende Belüftung bei geschlossenem Fenster gewährleisten. In den Bereichen mit
Beurteilungspegeln > 45 dB(A) nachts werden Lüftungseinrichtungen empfohlen.

Die vorliegenden Beurteilungspegel der Verkehrslärmimmissionen können der Schallimmissionsprognose
Y0369.011.01.001 vom 18.04.2023 entnommen werden. Daneben sind Anlagenlärmimmissionen zu
berücksichtigen.

Begründung:

Die im Plangebiet zu erwartenden Schallimmissionen sind im schalltechnischen Gutachten
Y0369.011.01.001 der Fa. Wölfel vom 18.04.2023 ermittelt. Die Orientierungswerte der DIN 18005 für
Verkehrslärmimmissionen werden durch die zu erwartenden Beurteilungspegel aus dem Straßenverkehr
auf den Grundstücken in erster Reihe zur Landesstraße und auf den dahinterliegenden Grundstücken in
zweiter Baureihe tags und nachts überschritten. Hier ist der Nachweis des baulichen Schallschutzes nach
DIN 4109 zu erbringen.

Die im Einzelfall erforderlichen baulichen Schallschutzmaßnahmen sind nach den Anforderungen der
DIN 4109 im jeweiligen Baugenehmigungsverfahren bzw. im Genehmigungsfreistellungsverfahren für die
Gebäude zu ermitteln. Bei Erfüllung dieser Anforderungen ist davon auszugehen, dass im Inneren des
Gebäudes gesunde Wohnverhältnisse erreicht werden. Auf möglichen Außenwohnbereichen kann im
gesamten Plangebiet von gesunden Wohnverhältnissen ausgegangen werden.

In den Bereichen mit Verkehrslärmimmissionen von > 50 dB(A) nachts sind in Schlafräumen
Lüftungseinrichtungen einzubauen, die das resultierende Schalldämmmaß des Außenbauteils nicht
wesentlich verringern und eine ausreichende Belüftung bei geschlossenem Fenster gewährleisten. Es wird
empfohlen, diese bereits bei Verkehrslärmimmissionen von > 45 dB(A) nachts vorzusehen.

Gb / BN
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Planunterlagen

Planunterlagen

Übersichtslageplan

Planunterlage: Gemeinde Großrinderfeld /1/, googlemaps Mitwirkende

Plangebiet

Geplante Position
Ortsschild

Versandhandel
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Planunterlagen

Entwurf Bebauungsplan „Beund / Zündmantel“

Planunterlage: Gemeinde Großrinderfeld /1/
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Planunterlagen

Bauvorhaben Nettomarkt

Quelle: Netto Marken-Discount /3/
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Berechnungsmodell, Ergebnisse

Berechnungsmodell, Ergebnisse

Verkehrslärm

Lageplan Berechnungsmodell

Planunterlage: Gemeinde Großrinderfeld /1/

100 km/h

IP 3.1 WA III

IP 1.1 WA I

IP SO

IP 2.1 WA II



Berichtsnummer

Y0369.011.01.001
Datum

18.04.2023
Seite

B-2
Berechnungsmodell, Ergebnisse

Verkehrslärm

Flächenhafte Darstellung der Beurteilungspegel

Beurteilungszeitraum Tag, Berechnungshöhe 3,0 m ü. GOK

Planunterlage: Gemeinde Großrinderfeld /1/
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Berechnungsmodell, Ergebnisse

Verkehrslärm

Flächenhafte Darstellung der Beurteilungspegel

Beurteilungszeitraum Tag, Berechnungshöhe 5,8 m ü. GOK

Planunterlage: Gemeinde Großrinderfeld /1/
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B-4
Berechnungsmodell, Ergebnisse

Verkehrslärm

Flächenhafte Darstellung der Beurteilungspegel

Beurteilungszeitraum Nacht, Berechnungshöhe 3,0 m ü. GOK

Planunterlage: Gemeinde Großrinderfeld /1/
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B-5
Berechnungsmodell, Ergebnisse

Verkehrslärm

Flächenhafte Darstellung der Beurteilungspegel

Beurteilungszeitraum Nacht, Berechnungshöhe 5,8 m ü. GOK

Planunterlage: Gemeinde Großrinderfeld /1/
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B-6
Berechnungsmodell, Ergebnisse

Verkehrslärm

Einzelpunktberechnungen der Beurteilungspegel
L r,i,A Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort für einzelne Schallquelle
L r,A Beurteilungspegel, A-bewertet, am Immissionsort aufsummiert

Übersicht:
Kurze Liste Punktberechnung

Immissionsberechnung

Verkehr Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"

Tag Nacht

IRW L r,A IRW L r,A

/dB /dB /dB /dB

IPkt009 IP 1.1 WA I EG 59,1 49,6

IPkt012 IP 1.1 WA I 1.OG 59,6 50,0

IPkt010 IP 2.1 WA II EG 54,6 45,0

IPkt013 IP 2.1 WA II 1.OG 56,0 46,3

IPkt026 IP 2.1 WA II 2.OG 56,3 46,7

IPkt006 IP 3.1 WA III EG 60,5 50,9

IPkt007 IP 3.1 WA III 1.OG 60,6 51,0

IPkt011 IP SO EG 59,9 50,3

IPkt014 IP SO 1.OG 60,1 50,5

IPkt017 IP SO 2.OG 59,9 50,4



Berichtsnummer

Y0369.011.01.001
Datum

18.04.2023
Seite

B-7
Berechnungsmodell, Ergebnisse

Gewerbelärm

Lageplan Berechnungsmodell

Planunterlage: Gemeinde Großrinderfeld /1/

IP 3.1 WA III

IP 3.2 WA III

IP 1.2
WA I

IP Schießmauerstr. 34

IP Schießmauerstr.36
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